
 

 

Änderungstarifvertrag Nr. 10 

vom 23. Mai 2023 

zum Tarifvertrag zur Überleitung der Ärztinnen und Ärzte an  

kommunalen Krankenhäusern in den TV-Ärzte/VKA und zur 

Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Ärzte/VKA) 

vom 17. August 2006 

Zwischen 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), 

vertreten durch den Vorstand, 

einerseits 

und  

dem Marburger Bund, 

vertreten durch die 1. Vorsitzende und den 2. Vorsitzenden, 

andererseits 

wird Folgendes vereinbart: 

  



 

2 
 

§ 1 

Änderungen des TVÜ-Ärzte/VKA zum 1. Januar 2023 

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Ärztinnen und Ärzte an kommunalen 

Krankenhäusern in den TV-Ärzte/VKA und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-

Ärzte/VKA) vom 17. August 2006, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag 

Nr. 9 vom 4. Mai 2022, wird wie folgt geändert: 

In der Protokollerklärung zu § 9 Absatz 2 Satz 2 TVÜ-Ärzte/VKA werden die Wörter 

„ab 1. Oktober 2021 128,42 Euro“ durch die Wörter „ab 1. Juli 2023 in Höhe von 

134,58 Euro, ab dem 1. April 2024 in Höhe von 139,96 Euro“ ersetzt. 

§ 2 

Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1.Januar 2023 in Kraft. 

 

Berlin, den 23. Mai 2023 

Für die 

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA): 

Der Vorstand 

Für den 

Marburger Bund: 

Der Bundesvorstand 


